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B. Entscheide kantonaler Behorden

26. Strafrechtlicher Schutz fiir Behorden und Beamte.

Wer die Firsorgerin einer Amtsvormundschaft oder eines Firsorgeamtes anldflich einer
Amtshandlung tétlich angreift, wird mit Gefdngnis oder Bufe bestraft.

Fraulein A. ist Fiirsorgerin der Amtsvormundschaft und des Fursorgeamtes der
Stadt B. Zudem ist sie Pflegekinder-Vertrauensperson und als solche dem Ober-
amt direkt unterstellt. In ihrem Amte hat sie auch verschiedene Vormundschaften
zu fithren. So ist sie Vormiunderin der Ehefrau des Angeklagten D. Bei den regel-
mzBigen Besuchen ihres Miindels hat die Fiirsorgerin im Auftrag der Vormund-
schaftsbehorde der Einwohnergemeinde B auch die Erziehung und Pﬂeoe der
Kinder zu kontrollieren.

Am 8. Mai 1959, zirka um 18 Uhr, machte die Fiirsorgerin in der Familie des
Angeklagten D. ihren tiblichen Besuch zur Feststellung der momentanen Familien-
verhiltnisse. Nachdem sich die Vormiinderin und Fursorgerin mit ihrem Mindel
etwa zehn Minuten unterhalten hatte, kam auch der Ehemann nach Hause. Die
Farsorgerin sprach nun auch mit ihm tber das Kind S., welches in einem Lungen-
sanatorium zur Kur weilte und demnichst nach Hause entlassen werden sollte.
Die Fiirsorgerin fragte u.a. den Ehemann, ob es fir das Kind, dem es gesundheit-
lich sehr gut gehe, nicht besser wire, wenn es nicht nach Hause kommen miif3te.
Darob erbost, befahl der Ehemann der Firsorgerin, die Wohnung sofort zu ver-
lassen. Die Farsorgerin blieb aber auf dem Stuhle sitzen in der Hoffnung, der
Angeklagte werde sich wieder beruhigen. Dieser aber packte die Fiirsorgerin bei
den Armen, rif} sie vom Stuhle weg, falfte sie am Nacken und stieB sie aus der
Wohnung in den dunklen Korridor. Auf die Bemerkung der Fiirsorgerin, so gehe
er offenbar auch mit seinen Kindern um, gab der Ehemann der Fiirsorgerin eine
Ohrfeige und wiurgte sie mit beiden Hinden am Hals. Die Firsorgerin hatte
Schmerzen und verspiirte Atemnot. Zuletzt gab der Angeklagte der Fiirsorgerin
noch einen «Schupf».

Das Obergericht des Kantons Solothurn, das sich mit diesem Straffall zu be-
fassen hatte, stellte fest, daf3 sich der Ehemann des Deliktes der Gewalt und Dro-
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hung gegen eine Beamtin schuldig gemacht hat. Frl. A. machte ihren Besuch in
der Wohnung des Angeklagten nicht nur als Vormiinderin der Ehefrau des An-
geklagten, sondern auch als Gemeindefursorgerin. Sie hatte den speziellen Auf-
trag der Vormundschaftsbehérde und der Amtsvormundschaft, sich um das Wohl
der Kinder des Angeklagten zu kiimmern. Sie erfiillte diese Aufgabe als Gemeinde-
fursorgerin, indem sie das mit ihrem Miindel, der Ehefrau des Angeklagten, be-
gonnene Gespriach auf die Kinder lenkte, als der Angeklagte nach Hause kam.
Die Angelegenheit des Kindes S. wurde einzig zwischen der Firsorgerin und dem
Angeklagten besprochen. Die Ehefrau war dabei nicht mehr anwesend. Der Ange-
klagte war sich zweifellos bewufit, daB3 die Fursorgerin in amtlicher Eigenschaft als
Gemeindebeamtin mit ihm tber die Kinder sprechen muflte, denn er erklirte an
der Verhandlung vor Obergericht, «sie hitte mich ja vorladen kénnen und nicht
in meine Wohnung zu kommen brauchen.» Der nachgewiesene Sachverhalt er-
fullt daher objektiv und subjektiv den Tatbestand von Art. 285, Ziff. 1 des StGB.
Der Angeklagte ist somit der Gewalt und Drohung gegen eine Beamtin schuldig
geworden. (Entscheid des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 3o. Juni
1960.)

27. Pflegekinderwesen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Pflegekinderbewilligung zu erteilen set, wird abgestellt
auf die zur Zeit der Priifung bestehenden Verhdltnisse; mifiliche Tatbestinde, die in _friiheren
Jahren festgestellt werden mufiten, sind allein nicht mafgeblich, wenn sich die Verhdltnisse
setther wesentlich gebessert haben.

I.

1. Die Eheleute W. haben ihr a.e. GroBkind R., geb. 1. 8. 1956, seit dessen Ge-
burt in Pflege gehabt. Bis 1. 11. 1960 wohnten sie mit dem Kind in der Gemeinde
B., von deren Vormundschaftsbehorde sie die Pflegekinderbewilligung erhalten
hatten.

2. Der Umzug von Familie W. nach T. erforderte eine neue Abklirung des
Pflegeverhiltnisses durch die Vormundschaftsbehorde T., welche den Eheleuten
W. mit Schreiben vom 21. 2. 1961 eréflnete, daB3 ihnen die Pflegekinderbewilli-
gung nicht erteilt werden koénne. :

3. Gegen diesen BeschluB rekurrierten die Pflegeeltern am 25. 2. 1961 schrift-
lich bei der Justizdirektion.

4. In ihrer Vernehmlassung vom 6. 3. 1961 hilt die Vormundschaftsbehorde
T. an ihrem Beschluf fest; mit der Begriindung, daf3 eingeholte Informationen
iitber Familie W. ungiinstig lauteten und die Akten der Fursorgedirektion mit aller
Deutlichkeit auf die erzieherische Unfihigkeit der GroBeltern hinwiesen, wird be-
antragt, die Beschwerde abzuweisen.

5. Die Abklirungen des kantonalen Jugendamtes umfaBten Besprechungen
mit Herrn und Frau W., mit dem Vormund und den behandelnden Arzten des
Kindes, mit der Direktion des Erziehungsheimes G. sowie mit der Leitung des
Kinderheimes T.; auBerdem wurden die Akten der kantonalen Fiirsorgedirektion
und der Pflegekinderaufsicht B. beigezogen.
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Die durchgefiithrten Untersuchungen ergaben folgendes Bild:

1. Die Eheleute W. sind Eltern von 6 heute erwachsenen Kindern. Der Alteste,
4., geb. 1932, ist vorbestraft und wird als arbeitsscheu und asozial geschildert; der
Kontakt zwischen ithm und dem Elternhaus ist abgebrochen. Die Tochter 7.,
geb. 1938, steht unter Vormundschaft; sie ist sittlich verwahrlost und haltlos; sie
gebar 1956 ihr erstes a.e. Kind, R., das bei den GroBeltern Aufnahme fand, ihr
zweites Kind starb im Alter von 2 Monaten an Lungenentziindung; zwei weitere
Kinder kamen an Adoptivplatze. §., geb. 1943, der jiingste Sohn, steht im Er-
ziehungsheim G. im letzten Lehrjahr als angehender Schuhmacher. Der Vorsteher
des Heimes erklirt, er sei leicht beeinfluBbar und werde noch einige Zeit gute
Fithrung notig haben; er arbeite aber zuverlidssig und ordne sich willig in die
Heimordnung ein. Die iibrigen 3 Kinder scheinen ihren Weg ohne groflere Schwie-
rigkeiten zu finden, eine Tochter ist verheiratet, ein weiterer Sohn ist Fabrik-
arbeiter, einer Schreiner.

2. Das Versagen der Kinder A. und T. und das von den Akten der Fursorge-
direktion aus den Jahren 1946-1959 gezeichnete Bild stellen die Erziehungstiich-
tigkeit der Eltern tatsiachlich in Frage: 1939 wurde Familie W., damals wohnhaft
im Kanton Thurgau, erstmals 6ffentlich unterstiitzt. Gegen Frau W. wurde der
Vorwurf schlechter Haushaltfithrung erhoben. 1946 wurde die Familie veranlaft,
nach B. zu kommen; es war jedoch nicht méglich, ihr eine den Bediirfnissen ge-
niigende Wohnung zu vermitteln, die Zustinde verschlimmerten sich, so daB3 die
Kinder ins Heim G. nach J. kamen. Weder die Akten noch die Aussagen der
Eltern W. geben iiber die Ursache der Schwierigkeiten in jener Zeit deutlich Auf-
schluB. Die Griinde, die zur Verwahrlosung der Familie fiihrten, scheinen viel-
faltig gewesen zu sein; die Belastungen innerhalb der Familie sowie die dulleren
Verhéltnisse iibten besonders auf Frau W, einen lihmenden, verbitternden Ein-
flul aus. Dies wiederum wirkte verheerend auf das ganze Familienleben : schlechte
Ordnung, Wegnahme der Kinder, Hoffnungslosigkeit und Apathie scheinen einen
Teufelskreis geschlossen zu haben, der sich nicht leicht aufbrechen lieB. Jede
Hilfe wurde miBtrauisch beurteilt, was die Beziehungen der Familie zu den Be-
hérden untergrub.

3. Eine gewisse Wendung begann 1954 einzutreten, als die Familie eine
3-Zimmer-Wohnung bezog und etwas spiter die beiden jiingsten Kinder zu ihren
Eltern zuriickkehren konnten. 1959 wurde S., der Jiingste, dem Erziehungsberater
vorgefiihrt. Dieser empfahl, wegen Verwahrlosung, auf den Zeitpunkt des Schul-
austrittes Einweisung des S. in ein Heim. S. hat sich seither im Heim G. gut ent-
wickelt und wird voraussichtlich seine Schuhmacherlehre mit Erfolg abschlieBen.
Er verbringt die Ferien bei seinen Eltern, was sich nie nachteilig auf sein Verhal-
ten oder seine Einstellung zum Heim ausgewirkt habe.

Auch duBerlich haben sich die Verhaltnisse von Familie W. stark gebessert.
Herr W. arbeitet seit einigen Jahren als geschitzter Bauarbeiter derselben Firma.
Frau W. fiihrt in der modernen, gut und zweckmifBig moblierten 3-Zimmer-
Wohnung in T. einen geordneten Haushalt.

4. R. W. kam schon bald nach seiner Geburt zu seinen GroBeltern in Pflege,
und sie haben seither fiir es gesorgt. Es steht ihm ein eigenes, sauberes Bett zur
Verfiigung, und mit Kleidern ist es gut und zweckmiBig versehen. R. ist ein auf-
gewecktes, feingliedriges Kind. Leider muBte es wegen seiner zarten Konstitution

19



oft in drztlicher Behandlung sein; den Sommer 1960 verbrachte es zur Kur im
Priaventorium T. Die Aussagen der Heimleitung sowie der Arzte decken sich dar-
in, daB3 die Pflegeeltern umsichtig, gewissenhaft und verniinftig fiir R. sorgen;
sie suchen sofort den Arzt auf, wenn dies angezeigt ist und befolgen dessen An-
ordnungen zuverlassig. Die Trennung wihrend des Kuraufenthaltes des Kindes
fiel thnen schwer, sie verstanden es jedoch, einen guten Kontakt mit ihm aufrecht
zu erhalten, ohne es zu verwohnen und ohne den Kurerfolg zu gefihrden. R.
wurde von den Pflegerinnen und den andern Kindern geliebt und umsorgt, mit
seinem vertraglichen, frohlichen Wesen machte es sich gute Freunde.

I11.

Die Justizdirektion zieht in Erwdgung:

" 1. Die Beschwerde ist innert niitzlicher Frist eingereicht worden ; es ist deshalb
darauf einzutreten.

2. Die Vormundschaftshehérde T. stutzt sich in ihrem Beschlul3 hauptsichlich
auf die Akten tber Familie W. und auf das personliche und soziale Versagen
zweier ihrer Kinder, woraus sie auf die Erziehungsunfahigkeit der Eltern W.
schlieBt. Eine stark abweisende Haltung von Seiten von Frau W. den Behérden
gegeniiber bestirkte diesen Eindruck.

Diese Betrachtungsweise der Vormundschaftsbehérde ist nicht abwegig, lassen
doch die fritheren Beziehungen der Gesuchsteller zu ihren Kindern wichtige
Schliisse auf ihre Personlichkeit und ihren moéglichen EinfluB auch auf ihnen an-
vertraute GroBkinder ziehen.

Bei der Beurteilung des Pflegeplatzes miissen aber auch die heutigen Verhdiltnisse
betrachtet werden. Der starke Druck materieller und persénlicher Schwierigkei-
ten, der die Familie wihrend der Kriegs- und Nachkriegsjahre beinahe aus dem
Geleise warf, hat nachgelassen. Wohn-, Arbeits- und Familienverhiltnisse der
Eheleute W. haben sich in den letzten Jahren immer mehr geordnet; dies wirkte
sich nicht nur.duBerlich aus, sondern gab den Rekurrenten eine gewisse Sicher-
heit, aus der heraus sie heute ihre personlichen Aufgaben erfiillen konnen. Daf3
dies zutriflt, beweisen die Berichte tiber die Haltung der Eltern W. ihrem Grol3-
kind und dem Heimaufenthalt ihres Sohnes S. gegeniiber.

3. Das Pflegeverhiltnis besteht praktisch schon seit der Geburt des Kindes,
das bei den noch relativ jungen GroBeltern eine Sicherheit und Geborgenheit
gefunden hat, die ihm nicht ohne Not und Dringlichkeit genommen werden sollte.
Das Kind zeigte weder bei kurzfristigem Kontakt noch in Zeiten von Krankheit
und Trennung von den Pflegeeltern irgendwelche Anzeichen einer gefihrdeten
Entwicklung; es darf deshalb angenommen werden, da3 ihm seine bisherigen Er-
zieher bis heute gerecht wurden. Die Auflosung des Pflegeverhiltnisses im jetzigen
Zeitpunkt miiBte nicht nur fiir die Pflegeeltern, sondern auch fiir das Kind eine
unverstindliche Hirte, wenn nicht sogar eine gewisse Gefihrdung bedeuten.

4. Zusammenfassend stellt die Justizdirektion fest, daB es sich rechtfertigt,
den Eheleuten W. die Pflegekinderbewilligung zu erteilen. Wenn der Entscheid
der Vormundschaftsbehérde T. daher nach griindlicher Abklirung aufgehoben
wird, so werden die Rekurrenten doch anderseits ernsthaft ermahnt, in ihren
Bemiithungen um das Wohl des Kindes nicht nachzulassen und den behérdlichen
- Organen, denen die gesetzliche Betreuung des Kindes und die kiinftige Kontrolle
des Pflegeverhiltnisses obliegt, Hand zu bieten. Die GutheiBung des Rekurses
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geschieht im Vertrauen darauf, daB3 durch eine solche fruchtbare Zusammenarbeit
dem Kind sein bisheriges Heim erhalten und zu einer guten Entwicklung verhol-
fen werden kann. Die Rekurrenten miissen sich aber bewufit sein, daf3, wenn
sie das in sie gesetzte Vertrauen in Zukunft nicht rechtfertigen sollten, jederzeit
oder wenn es sonst die Verhiltnisse gebieten, die jetzt eingerdumte Bewilligung
zur Pflege ihrer Enkelin wieder entzogen werden koénnte.

IV.
Aus diesen Erwiagungen wird von der Justizdirektion verfiigt:

1. Der Rekurs der Eheleute W. gegen den BeschluB der Vormundschafis-
behoérde T. vom 20. 2. 1961 wird gutgeheiflen.

2. Die Vormundschaftsbehorde T. hat den Rekurrenten die Pflegekinderbe-
willigung fur R. W., geb. 1. 8. 1956, zu erteilen.

3. Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat iibernommen. (Entscheid
der Justizdirektion des Kantons Bern vom 7. August 1961.)

28. Eltern- und Kindesrecht.

Verhalten sich Eltern im Hinblick auf Pflege und Erziehung threr Kinder pflichtundrig, und
sind diese dadurch in threm leblichen und geistigen Wohl dauernd geféhrdet oder verwahrlost,
so sind sie den Eltern wegzunehmen und angemessen unterzubringen. Ein pflichtwidriges
Verhalten kann u.a. darin bestehen, daf die Eltern durch sorgloses Uberlassen der Kinder in
JSremder und z.T. ungeeirgneter Obhut oder durch Schwierigkeiten, die sie geeigneten Betreuern
bereiten, eine dauernde Gefdhrdung der Interessen der Kinder verursachen. — Die Wegnahme
der Kinder hat als leichtere Mafnahme einem Entzug der elterlichen Gewalt voranzugehen und
diesen wenn moglich zu verhiiten.

I.

Am 5. Februar 1960 beschlo die Vormundschaftsbehorde der Stadt B., den
Eheleuten S., geb. 1929 bzw. 1931, in B., in Anwendung von Art. 283/84 ZGB
die zwel jungsten Kinder L., geb. 1957, und R., geb. 1959, die seit ihrer Geburt
zufolge Erwerbstitigkeit beider Eltern die Woche hindurch fremder Obhut an-
vertraut waren, dauernd zu entziehen und in geeignete Pflegefamilien zu ver-
bringen. Gleichzeitig wurden die zwei édltern Knaben A., geb. 1952 und H., geb.
1953, bei den Eltern einer vormundschaftlichen Erziehungsaufsicht durch die
Stadtische Jugendfirsorge unterstellt. Diese SchutzmaBnahmen driangten sich
hauptsédchlich auf, weil sich die Wochenendbesuche der kleinen Kinder im Eltern-
haus mit der stdndig wechselnden Pflege besonders auf die Entwicklung des ohne-
hin schwichlichen Madchens L. ungiinstig ausgewirkt hatten. Aber auch den
Knaben mangelte in Abwesenheit ihrer Mutter daheim die regelméBige Aufsicht.

Gegen die geplante Dauerversorgung der Kleinkinder erhob der bevollméch-
tigte Anwalt der Eltern S. am 29. Februar 1960 innert der gesetzlichen Frist
Einspruch. Dagegen blieb die Erziehungsaufsicht zugunsten der altern Knaben
unangefochten. Unter Berufung auf die guten Arbeitszeugnisse beider Eltern aus
langjéhriger unverianderter Anstellung sowie auf die Tatsache, dafl die Knaben
einwandfrei auferzogen wiirden, wurde geltend gemacht, daB3 den Eltern kein
pﬂxchtw1dr1ges Verhalten vorgeworfen werden konne. Der vormundschaftliche
BeschluB sei auf Verleumdung iibelgesinnter Drittpersonen sowie auf frithere
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Unstimmigkeiten mit der Stiadtischen Jugendfiirsorge zuriickzufithren. Die El-
tern hiatten sich entgegen ihrem anfinglichen eigenen Wunsch der Adoption ihres
jungsten Knaben nach der erfolgten Geburt widersetzt und damit die Absichten
der Fiirsorge durchkreuzt. Wenn die Kinder daheim blieben, wiirde L. von einer
zuverlassigen Nachbarin betreut und R. zusammen mit seinem Bruder H. der
GroBmutter miitterlicherseits in T. in Pflege gegeben.

In ihrer Vernehmlassung zur Beschwerde vom q. Miarz 1960 hielt die Vor-
mundschaftsbehorde auf Grund der Erfahrungen seit 1958 daran fest, daf3 sich
der Ehemann zu wenig um den Unterhalt seiner Familie kiimmere. Er zwinge
damit die Frau zum Mitverdienen, so daB3 sie ihre nichstliegenden Aufgaben
daheim nicht erfiillen kénne. Fur die daraus bereits entstandenen und weiterhin
zu befiirchtenden Nachteile in der Entwicklung der Kinder wurde auf die iiber-
einstimmenden Aussagen verschiedener Pflegepersonen sowie namentlich auf ein
Arztzeugnis vom 18. Januar 1960 verwiesen.

Vor dem Regierungsstatthalter beklagten sich die Eltern S., daf ihre Verhalt-
nisse behordlicherseits iiberhaupt nie iiberpriift worden seien und dal man die
Wegnahme der Kinder ohne jede vorgiangige Verwarnung beschlossen habe,
Protokollarisch wurde festgehalten, da3 Frau S. auf ihre Erwerbsarbeit verzichten
wiirde, sobald die Kinder daheim wiren. _

Dies veranlafite den Regierungsstatthalter zu einem ergidnzenden Beweis-
verfahren, das im Haushalt S. geordnete Zustinde feststellte. Die von den Eltern
gepflegten Knaben erweckten tatsichlich einen giinstigen Eindruck. Der Re-
gierungsstatthalter legte deshalb der Vormundschaftsbehérde B. nahe, es vorerst
fur alle Kinder bei der milderen MaBnahme einer vormundschaftlichen Aufsicht
im Elternhaus bewenden zu lassen und erst bei kiinftiger Nichtbewidhrung der
Eltern die Kinder anderwirts unterzubringen.

Die Vormundschaftsbehérde lehnte diesen Vermittlungsvorschlag am 13. April
1960 ab. Da auch die widersprechenden Zeugenaussagen nicht eindeutig von der
Zuverlassigkeit der Eheleute S. zu uberzeugen vermochten, entschied der Re-
gierungsstatthalter von B. am 12. Mai 1960 die Beschwerde abschligig. Es konn-
ten keine Anhaltspunkte dafiir erbracht werden, daf3 die Behorde bei ihrem Be-
schlufl den Rahmen ihres freien Ermessens willkiirlich oder in Verletzung bestimm-
ter Gesetzesvorschriften tiberschritten hitte. Dazu wurde ausgefiihrt, daB3 die
Wegnahme der Kinder von ihren Eltern grundsitzlich immer wieder als schwer-'
wiegender Eingriff in die Elternrechte zu beurteilen sei. Im vorliegenden Fall
ergebe sich die Notwendigkeit aus der gezwungenermallen ausgefiihrten Er-
werbstatigkeit von Frau S. Solange die Mutter tagsiiber nicht daheim sein kénne,
miiBten die Kinder auf alle Fille von andern Personen betreut werden, wobei die
Erziehung unter dem fortwahrenden Wechsel der beauftragten Personen un-
vermeidlich leide.

Der Anwalt der Beschwerdefiihrer zog den ablehnenden Entscheid am 11. Juni
1960 fristgemif3 an den Regierungsrat weiter. Erneut wurde beanstandet, daf3
die Rekurrenten nie verwarnt worden seien, da3 man tiberhaupt die bestehenden
Verhaltnisse vor dem WegnahmebeschluB nie iiberpriift und nur die ungtinstigen
Zeugenaussagen ausschlaggebend beriicksichtigt hitte. Die Eheleute S. seien
arbeitsam. Sie fithrten einen geordneten Haushalt und miiBten gleich wie in ihrer
Arbeit auch zur eigenen Erziehung ihrer Kinder als vertrauenswiirdig beurteilt
werden. Besonders wurde erwihnt, daB3 der Ehemann schon vor dem Regierungs-
statthalter erklirt habe, seine Frau werde ihren Arbeitsplatz aufgeben und sich
nur noch der Familie widmen, sobald die Kinder bei den Eltern wiiren. Solange
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fur die zwei jiingsten Kinder monatlich Fr. goo.— als Pflegegeld bezahlt werden
miiBten, sei der Mitverdienst der Frau unerliaBllich. Zudem kénnten die Kinder
auch nur tagsiiber in Pflege gegeben werden, wie das allgemein bei Erwerbstitig-
keit beider Eltern tblich sei.

Die Wegnahme von Kindern bei den Eltern wird in der Rekursschrift dem
Entzug der elterlichen Gewalt als dzuBlerster MaBnahme des vormundschaftlichen
Kinderschutzes gleichgestellt und im vorliegenden Fall als unzulissig angefochten,
welil sie iiber die Bediirfnisse der Kinder hinausgehe und den tatsichlichen Lei-
stungen der Eltern nicht gebithrend Rechnung trage. Daraus ergebe sich das
Begehren, in oberer Instanz die Rechtsschliisse der Beschwerde vom 29. Februar
1960 gegen die unbegriindeten vormundschaftlichen MaBnahmen gutzuheilen

und den Entscheid des Regierungsstatthalters von B. vom 12. Mai 1960 aufzu-
heben.

IL.

Die Vormundschaftsbehorde stiitzte sich bei threm BeschluB hauptsichlich auf
die Akten der Jugendfiirsorge B. und auf deren Erfahrungen mit den Eltern S.
seit 1958. Diese Akten widerlegen die Ausfithrungen der Rekurrenten in den aus-
schlaggebenden Punkten groBtenteils, auch wenn die getroffenen Fiirsorgemal-
nahmen nicht liickenlos protokolliert wurden und teilweise bloB aus Aktennotizen
hervorgehen. Es steht immerhin fest, daB sich die Stiddtische Jugendfirsorge wih-
rend drei Jahren in groBern und kleinern Zeitabstinden immer wieder und aus
verschiedenen Griinden mit der Familie befaBt hat. Damit wird als einer der
wichtigsten Beschwerdepunkte die Behauptung entkriftet, es héatten keine Ab-
klarungen im Haushalt stattgefunden und die Eltern seien nie verwarnt worden.
Bei den fortgesetzten Klagen wegen des Kindes L. ist dies undenkbar, auch wenn
die Verwarnungen eher miindlich als schriftlich erteilt worden sein diirften. Da83
die Eheleute S. nach ithren Aussagen nicht bei allen Beh6rdevertretern das wiinsch-
bare Gehor gefunden haben, geht wenigstens teilweise auf ihre eigenen ausfalligen
Beschimpfungen zuriick.

Erstmals wurde die Jugendfiirsorge auf das damals halbjdhrige Madchen L.
aufmerksam, als eine Sauglingsfiirsorgerin Abhilfe verlangte, weil die Eltern das
Kind jeweils von Montag bis Freitag in einer vollig ungentigenden Pflegestelle
unterbrachten, wo es sich nur mangelhaft entwickeln konnte und gesundheitlich
bereits Schaden genommen hatte. Die Eltern selber sollen sich dariiber keine
Gedanken gemacht oder die Gefihrdung tiberhaupt nicht erkannt haben, trotz-
dem sie das Madchen iiber Sonntag regelmiBig daheim hatten.

Im nachherigen von der Jugendfiirsorge vermittelten Platz besserte sich das
Befinden des Kindes nach einem érztlich verordneten Erholungsaufenthalt im
Spital zusehends. Frau S. bedankte sich am 12. August 1958 persénlich auf der
Jugendfiirsorge fiir deren Hilfe. Vor Ablauf eines Jahres wurde jedoch ein neuer
Wechsel nétig. Die Pflegemutter klagte, die Eltern brachten L. anfangs der Woche
in schlechtem Allgemeinzustand zuriick und kidmen nur unregelmiBig fir das
vereinbarte Pflegegeld auf. Dabei lieBe der Aufwand daheim nicht auf fehlende
Mittel fir die Liebhabereien des Ehemannes und fiir auffilligen Wohnungskom-
fort schlieBen — eine Feststellung, die auch spéter bei verschiedenen Personen,
die Einblick hatten, in gleicher Weise AnstoB3 erregte.

Im Friihling 1959 bemiihte sich die Jugendfiirsorge beim Stadtischen Fiirsorge-
amt um ein Darlehen an die Eheleute S., um der Familie mit dem Anschlufl an
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eine soziale Baugenossenschaft zu einer grofleren Wohnung zu verhelfen. Es ist
undenkbar, daf} dies ohne vorgingige genaue Feststellungen in der alten Wohnung
geschehen wire.

Mit 17 Monaten fand L. in der Familie einer Angestellten der Jugendfiirsorge
bereitwillige Aufnahme, weil eine andere Unterkunftsgelegenheit fehlte, wenn
Frau S. zur Arbeit ging. In dieser Zeit glich sich der immer noch bestehende
Rickstand in der Entwicklung des Kindes von bloB 6 kg Koérpergewicht und
6o cm Liange dank der hingebenden Pflege mehr und mehr aus. Doch wiederholte
sich auch an diesem Ort die Erfahrung, daB3 mithsam erreichte Fortschritte wih-
rend der Woche tiber Sonntag durch die Nachlassigkeit der Mutter gefihrdet
wurden. Die Kleine wurde oft schmutzig und wund zuriickgebracht. Diese unter-
schriftlich bezeugten Klagen stammen von Personen, die es nicht am Wohlwollen
und Verstiandnis auch gegeniiber den Eltern fehlen lieBen. Sie widerlegen die
Behauptung der heutigen Rekurrenten, daf3 ihnen nie von der Vormundschafts-
behérde ein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen werden kénne.

Durch die Akten wird auch der vielfach erhobene Vorwurf der Beschwerde-
fihrer widerlegt, daB Unstimmigkeiten mit der Jugendfiirsorge wegen einer an-
fangs erwiinschten, aber spiter von den Eltern rickgingig gemachten Adoption
des am 24. Oktober 1959 geborenen Knaben R. den Antrag auf die Wegnahme
der zwei kleinen Kinder ausgelost hitten. Auch wenn die verinderte Einstellung
der Eltern zur Adoptionsfrage vor und nach der Geburt des Kindes Unannehm-
lichkeiten bereitete, sind keine objektiven Anhaltspunkte dafiir feststellbar, daf3
die Eheleute S. deswegen bedringt worden wiren. Threm eigenen Wunsche,
R. und seinen Brudes H. der GroBmutter mitterlicherseits in T'. zur Pflege zu
tiberlassen, wurde gesttitzt auf die erhaltenen Auskiinfte nicht entsprochen.

L. verbrachte im Sommer 1959 sieben Wochen bei ihren Eltern, wo eine italie-
nische Hausangestellte voriibergehend den Haushalt besorgte. Bei einem Besuch
stellte die beauftragte Fiirsorgerin fest, daf3 die Bettwische und die Kleidchen des
Kindes sehr schmutzig waren und dal} die Hautpflege vernachlissigt wurde, wih-
rend der blitzblanke Zustand eines wenig beniitzten Zimmers nichts zu wiinschen
ubrig lieB. Nach den Klagen der Angestellten war zu vermuten, dafl Frau S.
mehr Wert auf eine tadellose Wohnung als auf die peinliche Reinhaltung des
Kindes lege.

Als dieses auf Weisung der Jugendfiirsorge seinen vorherigen Pflegern wieder
iiberbracht wurde, hatte es angeblich an Gewicht und Gréf3e nicht zugenommen
und auch das frohe Aussehen verloren. In der gewohnten Umgebung besserte
sich immerhin der Zustand rasch, doch setzte sich am 18. Januar 1960 der Arzt,
der L. seit Fruhling 1959 betreute, entschieden fiir das dauernde Verbleiben in
einer vertrauenswirdigen Pflegefamilie ein, indem er u.a. schrieb:

«Vor allem muBte ich mehrmals feststellen, dafl das Kind wieder Riickfille
machte in der Verdauungsstérung sowie im Zustand der schon so reizbaren
Haut, besonders wenn es sonntags oder iiber Festtage wieder bei den Eltern war,
was auf schlechte Pflege zuriickgefithrt werden muB Auch die seelisch- gelst1qe
Betreuung lidf3t aullerordentlich zu wiinschen tibrig. Damit ist bei einer an sich
schlechten Veranlagung des Kindes mit den dauernd wechselnden Einfliissen
keine erfolgreiche Erzichungsarbeit zu leisten. Das Kind sollte demnach den
Eltern dauernd entzogen werden, wenn anders nicht eine schwere Gefihrdung des
leiblichen und seelischen Wohlbefindens des Kindes herbeigefithrt werden soll !»

(Schlub folgt.)

8o



	B. Entscheide kantonaler Behörden

